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und zeitintensive
uberflissig.

Nach meiner Uberzeugung mussten die Ver-
besserungen des Ubertrittsverfahrens durch
die Verwendung von Tests eindeutig und
entscheidend sein, wenn sie die prinzipiel-
len Bedenken aufheben sollten. Das ist aber
nach den bisher vorliegenden Untersuchun-
gen nicht der Fall. Fir den Schulpsycholo-
gen bleibt die Situation des Dilemmas be-
stehen.

Mein Beitrag ist nun keine Parade von Er-
folgsstatistiken und kein begeistertes Pla-
doyer fiir den weiteren Einsatz von Tests in
das Ubertrittsverfahren durch den Schul-
psychologen geworden. Es ging mir darum,
Sie an Uberlegungen heranzufiihren, die vie-
le Schulpsychologen dem an sich erfreuli-
chen, hie und da aber liberbordenden Opti-
mismus mancher Schulleiter und Lehrer ent-
gegenhalten mussen.

Sie stellen jetzt mit Recht die Frage, wie ich
mir die Uberwindung des Dilemmas vor-
stelle. Die Antwort darauf ist keine offizielle
Stellungnahme aller  Schulpsychologen,
auch nicht ihres schweizerischen Fachver-
bandes, sondern meine aus personlicher Er-
fahrung gewonnene Auffassung, die uber-
dies einem permanenten Lernprozess unter-
worfen ist.

Eine saubere Lésung sehe ich in einer még-
lichst klaren Trennung der beiden Funktio-
nen der Beratung und der Selektion. Damit
konnte sich der Schulpsychologe auf jenen

individuelle Abklarung

Tatigkeitsbereich konzentrieren und be-
schranken, in dem sein eigentlicher Auftrag
liegt und in dem er seine grosste Effektivitat
erreichen kann, namlich auf jenen der indi-
viduellen Beratung in einer Atmosphare des
gegenseitigen Vertrauens. Voraussetzung
einer so verstandenen Beratungssituation
sind der freie Entschluss des Ratsuchenden,
Beratung in Anspruch zu nehmen, und seine
freie Entscheidung dariiber, ob die vom Be-
rater erarbeiteten Informationen an eine
Drittinstanz, z. B. die Schule, weitergegeben
werden dirfen oder nicht. Entschlésse er
sich dagegen, so raumte er damit der Schu-
le das Recht ein, ihren Entscheid ohne die-
se zusatzlichen Informationen zu fallen.
Jeder Zwang zur Beratung widerspricht ih-
rem Wesen. Der Grundsatz, dass auch dem
Schiiler bzw. seinen Eltern unbedingt Schutz
der personlichsten Bereiche gewahrt wer-
den muss, sollte im gesamten Ubertrittsver-
fahren und auch bei den Schulpsychologen
vermehrte Beachtung finden.

Das spricht nicht gegen die weitere und
verbesserte Anwendung von Kollektivtests.
Man miusste sich aber ernsthaft mit der Fra-
ge auseinandersetzen, ob man sich im Rah-
men der Ubertrittsverfahren auf Schullei-
stungstests beschranken sollte.

Ich weiss, dass ich mehr Fragen gestellt
als beantwortet habe. Ich biete keine Re-
zepte an, mochte Sie aber zum Uberdenken
von Situationen und Verfahren anregen, die
uns nicht selbstverstandlich sein dirfen.

Erfahrungen mit einem neuen Ubertrittsverfahren im Kanton Zug

Claudio Huppi

1. Einleitung

Nachdem Sie sich im Verlauf dieses Kurses
fast ausschliesslich mit Fragen der Test-
Konstruktion und -Validierung beschéaftigt
haben, fallt mir die Aufgabe zu, Sie Gber das
im Kanton Zug seit 1972 angewendete Se-
lektionsverfahren zu informieren und die da-
mit gemachten Erfahrungen preiszugeben.
Ich hege dabei die leise Hoffnung, dass Sie
dadurch ermutigt werden, dhnliche Versu-
che zu wagen, wobei Sie vielleicht von un-
sern Erfahrungen profitieren kdénnen.

2. Die Vorgeschichte des neuen
Ubertrittsverfahrens

Im Juni 1969 bestellte der Erziehungsrat ei-
ne Kommission, die den Auftrag hatte, ein
neues Ausleseverfahren fir den Ubertritt an
samtliche Zweige der Oberstufe auszuar-
beiten. Diese Kommission formulierte drei
Ziele fur eine Neuregelung:

1. Eine mdoglichst objektive Zuweisung der
Schiiler in die Oberstufen.

2. Hebung des Leistungsniveaus der Se-
kundarschulen.
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3. Das Erfassen der geeigneten Schiler des
ganzen Kantonsgebietes fir die Mittelschu-
le.

Zur Erreichung dieser drei Ziele schlug die
Kommission folgendes Verfahren vor:

1. Die bisherige Aufnahmeprifung wird
durch eine Abschlussprifung am Ende der
6. Primarklasse ersetzt, der sich alle Schi-
ler zu unterziehen haben. Sie wird auf zwei
Vormittage verteilt und vom 6.-Klasslehrer
unter Assistenz eines Oberstufenlehrers
durchgefihrt und korrigiert.

2. Die Zeugnisnoten des 6.-Klasslehrers
(Mittel aus 1. und 2. Trimester) und die Pri-
fungsnoten werden im Verhaltnis 1:1 ge-
zahlt.

3. Anhand der erreichten Notendurchschnit-
te werden die Schiler zugeteilt:

a) der Kantonsschule mit 6-5,1

b) der Sekundarschule bis 4,2

c) der Abschlussklasse unter 4,2

4. In der Prifungskommission missen alle
der am Ubertrittsverfahren beteiligten Stu-
fen vertreten sein.

5. Alle der Kantons- und Sekundarschule
zugeteilten Schiiler haben eine Probezeit
von einem Trimester zu bestehen.

6. Es missen Schritte unternommen wer-
den, um zu einer moglichst gerechten und
einheitlichen Notengebung zu gelangen.
Das anschliessend eingeleitete Vernehmlas-
sungsverfahren des Erziehungsrates zeigte,
dass, mit Ausnahme der Abschlussklassen-
lehrer, keine der befragten Stufenkonferen-
zen den Kommissionsvorschlagen vorbehalt-
los zustimmen wollte. Wahrend die Mittel-
stufenkonferenz vor allem gegen die star-
ke Gewichtung der 6.-Klassnoten opponierte,
wiesen die Sekundarlehrer den Entwurf als
ganzen zuruck und sprachen sich fur einen
zumindest teilweise priufungsfreien Ubertritt
an die Oberstufe aus, was jedoch von den
Gymnasiallehrern strikte abgelehnt wurde.
Unter diesen Umstanden verzichtete der Er-
ziehungsrat fiir das Jahr 1970 auf Anderun-
gen im bisherigen Auslesemodus und be-
auftragte am 22. April 1971 eine zweite Kom-
mission, bis zum Herbst 1971 ein neues
Ubertrittsverfahren auszuarbeiten. Diese
Kommission nahm am 18. Mai ihre Arbeit
auf, die sie in 17 Sitzungen und einer Ar-
beitstagung bewaltigte.

So schwierig die Ausgangslage war, so
uberraschend einigte man sich im Verlauf
der 2. und 3. Sitzung daruber, dass ein pru-
fungsfreier Ubertritt zu diesem Zeitpunkt
nicht in Betracht fallt, und zwar aus folgen-
den Grunden:

a) Unser vertikal gegliedertes Schulsystem,
das keine Orientierungsstufe im Anschluss
an die 6. Primarklasse kennt, erfordert ein
moglichst objektives Selektionsverfahren.

b) Da die Notengebung der Lehrer erwiese-
nermassen recht unterschiedlich ist, kime
es bei einem prifungsfreien Ubertritt not-
gedrungen zu unterschiedlichen Bewertun-
gen und damit zu Ungerechtigkeiten.

c) Die Primarlehrer, aber auch die Lehrer
der Oberstufe wiirden einem starken Druck
der Eltern ausgesetzt sein.

d) Die Vertreter der Kantonsschule machten
geltend, dass der fiir den Ubertritt an ein
Gymnasium erforderliche Leistungsstandard
nur durch eine Priufung ermittelt und garan-
tiert werden kann.

In der gleichen Sitzung wurde vorgeschla-
gen, die FAL (Freiburger Arbeitsgruppe fir
Lehrplanforschung) zur Mitarbeit einzula-
den. Noch bevor die Kontakte zur Freibur-
ger Arbeitsgruppe hergestellt waren, ge-
langte unsere Kommission auf Grund des
Studiums der Arbeiten von Ingenkamp, Frey,
Wendeler und Schmid zur Uberzeugung,
dass eine Kombination verschiedenartiger
und voneinander unabhéngiger Selektions-
mittel die beste Gewahr fiir eine objektive
Auslese bietet, dass sich diese also nicht
nur auf die Noten des Primarlehrers oder
auf eine oder mehrere Leistungsprifungen
stiitzen durfe, sondern ebenso auf die Be-
urteilung des 6.-Klasslehrers und die Ergeb-
nisse eines erprobten Schuleignungstests.
Auch war sich die Kommission darin einig,
dass die Leistungsprifungen nur jenen Stoff
umfassen dirfen, der im Lehrplan gefordert
und in unsern offiziellen Lehrmitteln enthal-
ten ist, und dass die 5. und 6. Klassen von
der bisherigen Priafungsbiffelei befreit wer-
den missen, die oft genug die wahre Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit des Lehrers,
aber auch die Schulfreudigkeit der Schuler
zu ersticken droht.

Nachdem ein Mitarbeiter der FAL das Frei-
burger Modell in der 4. Sitzung vorgestelit
hatte, formulierte die Kommission einstim-



mig folgende Antrage an den Erziehungsrat:

1. Die bisherige Aufnahmepriifung wird
durch zwei Leistungsprifungen, die sich auf
die zweite Halfte des 6. Schuljahres vertei-
len, ersetzt.

2. Jeder Teil der zwei Leistungsprifungen
umfasst die Facher Deutsch und Rechnen,
die je wahrend max. 2'/2 Std. an 2 Tagen ge-
prift werden (insgesamt also 4 x 2'/2 Std.).
3. Ein Schuleignungstest ist integrierender
Bestandteil des kiinftigen Selektionsverfah-
rens.

4. Das Lehrerurteil wird mit Hilfe eines von
der Kommission ausgearbeiteten Fragebo-
gens ermittelt.

5. Im Prifungsergebnis mitberiicksichtigt
werden die letzten Noten der 5. und die er-
sten Noten der 6. Primarklasse, und zwar ne-
ben Deutsch und Rechnen auch die Realien
Geschichte, Geografie, Naturkunde und
Zeichnen, die zusammen einen Drittel des
Notendurchschnitts ausmachen.

6. Die vier Selektionskriterien werden ge-
mass Vorschlag der FAL wie folgt gewichtet:

a) Zeugnisnoten 15 %0
b) Lehrerurteil 15%0
¢) Leistungsprifungen 30 9%
d) Schuleignungstest 40 %o

7. In Fallen, bei denen die Ergebnisse zwi-
schen Zeugnisnoten, Lehrerurteil und dem
Ergebnis der Leistungspriifungen einerseits,
und dem Testergebnis anderseits zu stark
auseinanderklaffen, entscheidet eine zusatz-
liche Prufung.

8. Dem Selektionsverfahren haben sich
samtliche Schiler der 6. Primarklasse zu
unterziehen.

9. Fir das Jahr 1972 gilt betreffend Probe-
zeit die bisherige Regelung.

10. Die FAL ist zur Mitarbeit einzuladen.

11. Das Freiburger Modell soll, wenn auch
modifiziert, die Grundlage fur die weitere
Kommissionsarbeit bilden.

3. Der zeitliche Ablauf

Das Ubertrittsverfahren erforderte einen ge-
nau ausgearbeiteten Terminkalender. Vom
reibungslosen Ablauf der Vorbereitungen,
Prifungen, Korrekturen und Auswertungen
hing viel fur den Erfolg des ganzen Unter-
nehmens ab. Dank einer straffen Kontrolle

konnte der Plan recht gut eingehalten wer-
den.

Terminplan

Mai 1971: erste Kommissionssitzung
September: der Erziehungsrat stimmt den
Antragen der Kommission zu: die Detailbe-
ratungen kénnen beginnen.

2. November: Orientierung und Instruktion
der 6.-Klasslehrer und der Sekundarlehrer
4./5. November: Leistungspriifung 1. Teil
Anfangs Dezember: Bekanntgabe der Resul-
tate der 1. Leistungspriifung

21, Januar 1972: Intelligenztest

21. Februar: Abgabe der Zeugnisnoten und
des Lehrerurteils an das Rechnungsbiiro
1./2. Méarz: Leistungspriifung 2. Teil

Mitte Marz: Bekanntgabe der Resultate der
2. Leistungsprifung und des Intelligenztests.
24. Marz: Bekanntgabe der Gesamtergeb-
nisse des Ubertrittsverfahrens

Orientierung der Lehrerschaft

Fir die Orientierungs- und Instruktionsta-
gung der Sekundar- und 6.-Klasslehrer
musste alles notwendige Material bereitge-
stellt werden, namlich die Prufungsblatter
der 1. Teilprifung, die Wegleitungen und Re-
sultate dazu, Formulare fiir den Zwischenbe-
richt an die Eltern, die Schulerblatter fir die
Erfassung der Zeugnisnoten und eine Klas-
senliste fir die Ergebnisse der Leistungs-
prifung 1. Teil. An dieser Tagung wurden
jedoch nicht nur die oben genannten Unter-
lagen verteilt und erlautert, sondern auch
allgemeine Fragen im Zusammenhang mit
dem neuen Ubertrittsverfahren erértert und
diskutiert, so dass jede beteiligte Lehrper-
son instruiert und motiviert war.

Priifungskommission

Fir die Ausarbeitung der 2. Leistungspri-
fung wurde eine Prifungskommission gebil-
det. Mit dem Vorsitz wurde der Préasident
der Ubertrittskommission betraut.

Die Prifungskommission wurde in zwei Sub-
kommissionen gegliedert: die eine fiir Spra-
che, die andere fir Mathematik. Sie setzt
sich aus je 2 Vertretern der Mittel- (5.-Klass-
lehrer!) und Oberstufe zusammen.

Rechnungsblro

Ferner wurde ein Rechnungsbiro bestellt,
das aus drei Mitgliedern besteht, prasidiert
von einem Fachmann fiir Statistik und Com-
putertechnik.
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Der Versand der Unterlagen erfolgte durch
das Sekretariat der Erziehungsdirektion.

Die Suche nach einem Schuleignungstest
Ausserst schwierig gestaltete sich die Su-
che nach einem geeigneten Schuleignungs-
test. Wohl werden auf dem Markt einige
sehr gute Tests angeboten, doch eignen sie
sich nicht ohne weiteres fur schweizerische
Verhaltnisse. Anderseits musste darauf Be-
dacht genommen werden, dass die einen
und andern Tests bereits in einzelnen Klas-
sen zur Anwendung gekommen waren (Um-
frage!). Ein glicklicher Umstand spielte uns
dann einen Test in die Hande, der im Han-
del gar nicht erhéaltlich war, der inzwischen
im Beltz-Verlag erschienene NST (Neuen-
burger Schuleignungstest) oder BASC, den
die Herren Trier und Schallberger fiir den
Kanton Zirich bearbeitet und geeicht hat-
ten.

4. Das Lehrerurteil

Dass das Urteil des Lehrers, der den Schiler
wahrend 2 Jahren unterrichtet hat, ange-
messen bericksichtigt werden muss, war
der Kommission von Anfang an klar. Wir
arbeiteten daher ein Bewertungsschema
aus, das es dem Lehrer ermdglichen soll,
die fur den spateren Schulerfolg entschei-
denden Eigenschaften eines Schilers még-
lichst prazise einzuschatzen und zu bewer-
ten. Wir unterschieden 8 Qualitatsgruppen:

1. Lernbereitschaft, Leistungsantrieb, Schul-
interesse

Aufmerksamkeit, Konzentrationsfahigkeit
Arbeitstempo

Ausdauer

Ordnung, Sorgfalt, Genauigkeit
Gedachtnis

Denkfahigkeit

Ausdrucksfahigkeit

Jede dieser Qualitaten teilten wir in funf
Stufen ein. Im Maximum konnte also ein
Schiiler mit 8 x 7=56 Punkten eingeschatzt
werden.

ONOGO AN

Bewertungsschema fiir das Lehrerurteil

|. Lernbereitschaft Leistungsantrieb, Schulinter-
esse

7 freudiger, zielbewusster Einsatz; ergreift selber

Initiativen, um vorwérts zu kommen.
6 ist am Gelingen seiner Arbeit interessiert; kann

leicht flir den Unterricht gewonnen werden; will
maoglichst viel lernen.

(® Interesse an der Schule; nicht besonders ini-
tiativ, erledigt aber seine Arbeiten regelmassig.
4 nicht leicht zu interessieren; lernt selten aus
eigenem Antrieb; bequem; arbeitet unregelmassig.
3 teilnahmslos; trage; dem Unterricht gegeniiber
gleichgiiltig; arbeitet nur unwillig.

Il. Aufmerksamkeit, Konzentrationstéhigkeit

7 sehr aufmerksam; konzentriert sich miihelos
auf den Unterricht.

6 konzentriert sich im allgemeinen auf den Un-
terricht; lasst sich selten ablenken.

® kann aufmerksam sein, wenn er will; lasst
sich gelegentlich ablenken; gelegentlich fliichtig.
4 hat Konzentrationsschwierigkeiten; ldsst sich
leicht ablenken; oft fllichtig.

3 unaufmerksam; sehr fliichtig;
konzentrationsschwach.

oberflachlich;

I1l. Arbeitstempo

7 sehr schnelles und gleichzeitig sehr gutes Arbei-
ten (Qualitdat und Quantitat).

6 gleichzeitig schnelles und gutes Arbeiten bei
kleineren Schwankungen in einzelnen Fachern.
® normales Arbeitstempo mit guten Ergebnissen.
4 hat Miihe, sich dem durchschnittlichen Arbeits-
tempo der Klasse anzupassen.

3 sehr langsam, untatig, ziellos.

IV. Ausdauer

7 selbstverstandliches Durchhalten auch bei an-
strengenden, umfangreichen und gleichférmigen
Arbeiten.

6 leistungswillig; braucht selten Ansporn, um
durchzuhalten.

(® leichte Schwankungen in der Ausdauer, je
nach Arbeit und Stimmung.

4 braucht Aufsicht; muss wiederholt angeregt
und angespornt werden.

3 ohne jegliche Ausdauer.

V. Ordnung, Sorgfalt und Genauigkeit

7 halt von sich aus vortrefflich Ordnung, arbeitet
sehr genau und sorgfaltig.

6 ordentlich und sauber; bemiiht sich, genau zu
arbeiten.

(® versucht, ordentlich und sauber zu sein; ar-
beitet genau, wenn er aufgefordert und beauf-
sichtigt wird. .

4 auch bei Beaufsichtigung kaum viel Sinn far
Genauigkeit, Ordnung und Sauberkeit.

3 allgemein unordentlich, gleichgiiltig und nach-
lassig.

VI. Gedédchtnis

7 lernt sehr leicht auswendig; allseitig zuverlassi-
ges Gedéachtnis.



6 lernt leicht auswendig; gutes Gedachtnis.

® lernt ohne grosse Anstrengung auswendig,
aber das Gelernte bleibt nicht allzulange haften.
4 hat Miihe, etwas auswendig zu lernen; schwa-
ches Gedéchtnis; kann Gelerntes nur bruchstick-
weise behalten.

2 kann kaum auswendig lernen.

VIl. Denkfahigkeit

7 denkt ohne Hilfe differenziert und folgerichtig;
findet Zusammenhénge selbst.

6 braucht kaum Hilfe, um anspruchsvollen Ge-
dankengéngen zu folgen und Zusammenhange
zu erkennen.

(® braucht Denkanstdsse; Erklarungen miissen
gelegentlich wiederholt werden, begreift aufge-
zeigte Zusammenhange.

4 begreift Gedankengadnge nur miihsam; besitzt
ein nur begrenztes Differenzierungsvermégen; Er-
klarungen miissen oft wiederholt werden.

3 versteht aufgezeigte Zusammenhédnge nicht;
begeht grobe Denkfehler; vermag einem Gedan-
kengang kaum zu folgen.

VIIl. Ausdrucksfahigkeit

7 drickt sich mindlich und schriftlich klar und
gewandt aus; kann sich in jeder Situation leicht
verstandlich machen.

6 gute Ausdrucksfahigkeit.

® driickt sich im allgemeinen korrekt und ver-
standlich aus; braucht gelegentlich Hilfe.

4 drickt sich manchmal unkorrekt und unver-
stdndlich aus; braucht oft Hilfe.

3 unbeholfen in Sprache und Schrift; kann sich
auch mit Hilfe oft nur schwer verstindlich ma-
chen.

Selbstverstandlich erhalt jeder Lehrer eine
Anleitung, worin ihm zum Beispiel gesagt
wird, dass er vom Mittelwert 5 auszugehen
habe, der den durchschnittlichen Schiiler
charakterisiert.

Der Lehrer wird in der Anleitung darauf auf-
merksam gemacht, dass ein durchschnittli-
cher Schiler ungefahr den Endwert 40 er-
reicht; ebenso sollte der Klassendurch-
schnitt des Lehrerurteils fiir eine normale
Klasse 40 Punkte betragen.

Es wird ihm ferner eine Skala angegeben,
auf der er ablesen kann, was mit dem Punk-
tetotal etwa gemeint ist, namlich

56-52 P = gymnasiumsfahig, sicher

53-51 P = gymnasiumsfahig, wahrscheinlich

52-40 P = sekundarschulfahig, sicher

41-33 P = sekundarschulfahig, wahrschein-
lich

34-24 P = realschulfahig

5. Zur Festlegung der Selektionslimiten

Bei jedem Ausleseverfahren miissen die Zu-
weisungsgrenzen gezogen werden, die meist
auf Erfahrung, selten auf wissenschaftlich
erharteten Kriterien beruhen. Auch unsere
Kommission musste sich damit begnigen,
die bisherigen Schillerquoten zum Aus-
gangspunkt ihrer Uberlegungen betreffend
Festsetzung der Selektionslimiten zu ma-
chen. Man errechnete daher die Prozent-
zahlen der Schiler, die im Schnitt der letzten
funf Jahre in die einzelnen Stufen Uberge-
treten und in den ersten Klassen erfolgreich
geblieben sind. Das ergab folgende Vertei-
lung:

Gymnasium: 10,8 %
Sekundarschule 56,2 %o
Abschlussklasse 33 %

Da wir aus Erfahrung wussten, dass 1,2 %
jener Schiiler, die zum Ubertritt ans Gymna-
sium berechtigt gewesen waren, davon kei-
nen Gebrauch machten, setzten wir die Se-
lektionslimite fir das Gymnasium auf 12 %
hinauf und verkirzten jene fir die Sekun-
darschule auf 55 %, oder in Promillerange
umgesetzt:

Gymnasium: 880-1000
Sekundarschule 330- 880
Abschlussklasse 0- 330

Das war ein bildungspolitischer, kein bil-
dungswissenschaftlicher Entscheid, der erst
in einigen Jahren, wenn entsprechende Er-
gebnisse vorliegen, korrigiert werden kann.
Schwierig gestaltete sich die Beurteilung
von Grenzféllen, die ja bei jeder Prifungs-
art auftreten, hier aber besonders ins Ge-
wicht fallen, weil sich nicht nur Lehrerurteil
und Ergebnis der Leistungsprifung wider-
sprechen kénnen (LU kontra LP), sondern
auch Intelligenztest (IT) und Zeugnisnoten
(ZEU). In der ersten Auswertung untersuch-
ten wir speziell die Abweichungen zwischen
IT und den Ubrigen Auswahlkriterien (LP,
LU, ZEU).

6. Bericht iiber das Ergebnis der Selektion
vom Jahre 1971/72

Die total 1081 gepriften Schiler kamen in
folgende Abteilungen:
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Erste Zuteilung

Gymnasium 134 = 12,4%
Sekundarschule 596 = 541°%
Realschule 351 = 325%
1081 = 100,0 %o
Effektive Zuteilung
Gymnasium 95 = 88%
Sekundarschule 635 = 58,7%
Realschule 351 = 325%
1081 = 100,0 %
Verteilung nach der Probezeit
Gymnasium 81 = 75%
Sekundarschule 563 = 51,6%
Realschule 422 = 39,6 %
1066 = 98,7 %

1,3 %o traten an Privatschulen iber oder wa-
ren Repetenten der 6. Klasse.

39 Schiiler, die berechtigt gewesen waren,
ins Gymnasium uberzutreten, gingen in die
Sekundarschule, also 3,6 %, so dass effek-
tiv 58,7 % aller Schiiler in die Sekundar-
schule eintraten.

Nach Ende der Probezeit mussten davon
77 removiert werden. Es besuchten daher
1972 51,6 % aller Schiiler die Sekundar-
schule und 39,6 % die Abschlussklassen.
Da von den 95 Kantonsschilern 11 die Pro-
bezeit nicht bestanden haben und 3 freiwil-
lig in die Sekundarschule ubertraten, zahlte
die Kantonsschule 81 Erstklassler, das sind
7.5 %bo.

1,3 %o aller Schiiler sind an Privatschulen
Ubergetreten oder haben die 6. Klasse repe-
tiert.

Warum sind so viele Schiiler, ndmlich 3,6 %
— wir vermuteten aufgrund der bisherigen
Erfahrungen bloss 1,2 % — nicht ins Gymna-
sium eingetreten?

Auf unsere Umfrage hin erhielten wir folgen-
de Antworten:

Wahl eines technischen Berufs,

zu weiter Schulweg,

das «schlechte Image» der Kantonsschule,
die Eltern wollen keinen Akademiker.
Fragt man nach den Griinden fir die relativ
hohe Zah! von Remotionen (88), so sind ver-
schiedene Interpretationen moglich:

a) Das neue Selektionsverfahren bringt kei-
ne wesentliche Verbesserung der Auslese-
methode.

b) Die Remotionen beweisen, dass unsere
bildungspolitisch und historisch bedingten

Prozentzuteilungen in die einzelnen Stufen
zu optimistisch sind (12-55-33) und einer
Anpassung an die wirklich vorhandenen Be-
gabungsreserven bedirfen, etwa im Verhalt-
nis 10 : 50 : 40.

c) Es besteht ein Unterschied zwischen Lei-
stungsmoglichkeiten und Leistungswille.
d) Unser Schulsystem versagt, da es nicht
imstande ist, alle Schiler ihrer Begabung
entsprechend zu férdern.

Anderungsantrige der Kommission fiir das
Jahr 1972/73

1. Die Prifungen sind am Vortag den Schu-
lern anzukindigen, um falsche Gerlchte zu
eliminieren.

2. Die bisherige Festlegung der Limiten in
den Promillerangen ist beizubehalten:
Gymnasium 880-1000 129
Sekundarschule 330- 888 55%
Abschlussklasse 0- 330 33%
3. Die Kommission stimmt der Beibehaltung
der Probezeit unter folgenden Bedingungen
zu:

a) Verlangerung der Probezeit.

b) Die Sekundarlehrerschaft nimmt analog
zu den 6.-Klasslehrern die Objektivierung
der Notengebung sofort an die Hand.

c) Gefahrdete Schuler erhalten wahrend
der Probezeit Nachhilfeunterricht.

d) Vor der Remotion nimmt der Sekundar-
lehrer nicht nur mit den Eltern, sondern
auch mit dem Primarlehrer Kontakt auf.

e) Es muss auch eine positive Selektion er-
folgen, d. h. man kann unter folgenden Be-
dingungen priafungsfrei in die obere Stufe
ricken:

1. Der Schiller muss einen bestimmten,
durch den ER festzulegenden Prozentrang
erreicht haben. (Dafiir fallen die Grenzfalle
weg!)

2. Guter Notendurchschnitt in allen Fa-
chern ausser Turnen, Singen, Religion. Fur
Gymnasium eine 5, fir Sekundarschule 5,5.
3. Empfehlungen des oder der Lehrer.

f) Beaufsichtigte Aufgabenzeit auf freiwilli-
ger Basis unter Benachrichtigung der Eltern.
4. Kiinftige Gestaltung der Schulerkarte
Die Schilerkarte soll kunftig noch folgende
zusatzliche Angaben enthalten:

a) Anzahl der im deutschen Sprachraum ab-
solvierten Schuljahre

b) Geschlecht.



5. Das Lehrerurteil ist in Zukunft mit den
letzten Teilresultaten den Eltern ebenfalls
mitzuteilen.

6. Die Noten der 5. und 6. Klasse sind durch
Standardaufgaben zu objektivieren. Es ist
eine entsprechende Kommission einzuset-
zen.

7. Wissenschaftliche Auswertung des vor-
handenen Zahlenmaterials.

Antrag an den Regierungsrat des Kantons
Zug

Die Ubertrittskommission beantragt, dass
das bei der letzten Selektion erhaltene Zah-
len- und Informationsmaterial wissenschaft-
lich ausgewertet wird, und zwar aus folgen-
den Griunden:

a) um zu uberprifen, inwiefern das neue
Ausleseverfahren  tatsadchlich  objektive
Massstabe setzt;

b) um mit Hilfe wissenschaftlicher Analy-
sen Fehlerquellen zu eruieren;

c) um wissenschaftlich erhdrtete Verbesse-
rungsvorschlage machen zu kénnen.

Wenn auch nicht alle von uns vorgeschla-
genen Auswertungen im Moment brauchbar
sind, so werden sie doch zu einem spate-
ren Zeitpunkt, wenn also die Ergebnisse von
mehreren Priifungen vorliegen, notwendig
und von Bedeutung sein.

Wir schlagen lhnen deshalb vor,-dass mit
Hilfe des Computers folgende Informatio-
nen aus den vorhandenen Daten gewonnen
werden:

1. Die Zuteilungen in die einzelnen Stufen,
wenn man den Test bloss mit 20 %o, respek-
tive 30 %0 gewichtet hatte.

2. Die Resultate der Madchen im Vergleich
zu jenen der Knaben.

3. Fur jeden Lehrer:

a) je den Durchschnitt und die Streuung des
Lehrerurteils, des Zeugnisses, der Lei-
stungsprifung und des Tests.

b) die Korrelationskoeffizienten folgender
Paare:

Lehrerurteil — Test

Zeugnis — Test

Zeugnis — Leistungsprifung

Test — Leistungsprifung

Test — Lehrerurteil und
Zeugnis

Test — Rest

— Lehrerurteil und
Zeugnis

Leistungsprufung

4. Fir jede Gemeinde die absolut und pro-
zentual in jede Stufe eingewiesenen Schi-
ler

5. Fir den Kanton:

a) je den Durchschnitt und die Streuung
aller Lehrerurteile, Zeugnisse, Leistungsprii-
fungen und Intelligenztests;

b) je den Durchschnitt und die Streuung
aller Korrelationskoeffizienten aus 3. b).
Hier als Beispiel einige Fragen, welche nach
Auswertung der Daten beantwortet werden
kénnen:

Wie arbeitet der Schiiler an der Leistungs-
prufung, verglichen mit den andern Schii-
lern des Kantons?

Kam die vom Test behauptete Begabung in
Schule und Prifung zum Ausdruck?

Hat der Lehrer wirklich eine so gute
(schlechte) Klasse oder gibt er zu gute
(schlechte) Noten?

Versteht es der Lehrer, die Schiler ihrer
Anlage gemass zu férdern?

Sind die Schiler der Gemeinde X besser,
beziehungsweise die Bewohner intelligenter
als die der Gemeinde Y?

Beurteilt der Lehrer seine Schiiler eindeutig
anders ais der Durchschnitt seiner Kolle-
gen im Kanton?

Nachdem der Regierungsrat diesem Antrag
zugestimmt und einen Kredit von Fr. 5000.—-
gesprochen hatte, gingen wir an die Aus-
wertung des Zahlenmaterials. Hier das Er-
gebnis einer Analyse der Zuteilungsquoten
bei verschiedener Gewichtung der Auswahl-
kriterien: (Siehe Tabelle auf S. 535!)

8. Der zweite Versuch 1972/73 bringt uner-
wartete Komplikationen und fiihrt zur Eli-
minierung des Schuleignungstests

Abgesehen von den geringfligigen, bereits
erwahnten Modifikationen, wurde der zweite
Versuch nach den namlichen Bedingungen
durchgefiihrt wie 1971/72. Da jedoch be-
kannt geworden war, dass der BASC, trotz
strengen Verbots, von einzelnen Lehrern fo-
tokopiert worden war, ersetzten wir ihn
durch den AZN 4 und machten die Lehrer-
schaft anlasslich einer Orientierung darauf
aufmerksam, dass jedes Einliben irgend ei-
nes Tests untersagt sei. Wie hatten wir ah-
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Gymnasium Sekundarschule Realschule
| 124 568 331
] 115 9 0 8 546 14 0 13 318
1l 108 16 0 17 519 32 0 27 304
v 87 37 0 36 471 61 0 74 257
\' 84 40 0 42 429 97 0 97 234
G S R G S R G S R

| = Angewandtes Verfahren

Il = IT auf 30 %o reduziert, dafiir 30 %o Lehrerurteil und 40 %, Leistungspriifung
Il = IT auf 20 %o reduziert, dafiir 40 %o Lehrerurteil und 40 % Leistungspriifung

IV = nur Leistungsprifung
V = nur Zeugnis

nen kénnen, dass ausgerechnet jene 3 Leh-
rer, die unentschuldigt dieser Orientierung
fern geblieben waren, den AZN 4 mit ihren
Schiilern durchexerziert hatten? Die Affare
machte Schlagzeilen und fuhrte zu einer
Pressefehde. Das Ubertrittsverfahren wurde
zu einem Politikum. Die Ubertrittskommis-
sion und der Erziehungsrat sahen sich nach
Abschluss des Verfahrens einer heiklen Si-
tuation gegeniiber: Durfte man die durch die
drei Lehrer eindeutig verfalschten Resultate
akzeptieren? Konnte man einfach lber die
Tatsache hinwegsehen, dass viele Eltern
den Zuger Buchhandel durch den Kauf von
Test-Literatur belebt hatten?

Ein salomonischer Entscheid des Erzie-
hungsrates brachte eine gangbare Ldésung:
Die Resultate des Ubertrittsverfahrens wur-
den anerkannt. Zusatzlich liess man jedoch
auch jene in die nachst héhere Stufe auf-
steigen, die die notwendige Punktzahl in der
Rangskala ohne den Test erreicht hatten.
Gleichzeitig wurden jedoch die Eltern gebe-
ten, mit dem Klassenlehrer Ricksprache
zu nehmen, um schwacheren Schiilern eine
wahrscheinliche Enttduschung zu erspraren.
Das Ergebnis ersehen Sie aus folgender Ta-
belle:

G =Gymnasium
S=_Sekundarschule
R=Realschule

Ergebnisse des Ubertrittsverfahrens 1973
Erste Zuteilung

Gymnasium 159 = 15 %
Sekundarschule 594 = 55 9%
Realschule 308 = 30 %
1061 = 100 %
Effektive Zuteilung
Gymnasium 98 = 93%
Sekundarschule 655 = 61,7%
Realschule 308 = 30,0%
1061 = 100,0 %
Verteilung nach der Probezeit
Gymnasium 82 = 77%
Sekundarschule 595 = 56,4%
Realschule 368 = 342%
1048 = 983%

1,7 % Repetenten der 6. Klasse oder Ab-
gang in Privatschulen

Obwohl oder gerade weil die teilweise Aus-
klammerung des Tests keine wesentlichen
Verschiebungen im Endergebnis gebracht
hatte, pladierten vor allem die 6.-Klasslehrer
fur seine Eliminierung aus dem Prifungsver-
fahren.

Bei einer Umfrage innerhalb der Lehrer-



schaft der Mittelstufe Il stimmten sogar 72,4
Prozent fur einen teilweise prifungsfreien
Ubertritt, der um so mehr gerechtfertigt wa-
re, als ja die Noten der 5. und 6. Klasse mit
Hilfe von Standardaufgaben objektiviert wur-
den.

Im Auftrag des Erziehungsrates hat dann
der Prasident der Ubertrittskommission in
zwei Aussprachen mit je vier Vertretern der
einzelnen Schulstufen die Meinung aller
vom Prafungsverfahren betroffenen Lehrer
zu eruieren versucht. Die Konsultativ-Ab-
stimmung am Schluss der zweiten Ausspra-
che zeigte folgendes Bild:

Fiir die Beibehaltung des neuen Ubertritts-
verfahrens, jedoch wenn méglich ohne Test:
7 Stimmen. Fir teilweise priifungsfreien
Ubertritt 8 Stimmen. Daraufhin unterbreitete
die Ubertrittskommission dem Erziehungs-
rat flinf Varianten zur Lésung des Problems,
die ich lhnen nicht vorenthalten will:

1. Teilweise prufungsfreier Ubertritt (Prii-
fung nur fir «Grenzfalle»).

2. Der Entscheid fiir die Stufenwahl liegt bei
den Eltern, die sich jedoch auf Entschei-
dungshilfen abstiitzen kénnen (z. B. bisheri-
ges Ubertrittsverfahren).

3. Bisheriges Ubertrittsverfahren mit Test;

4. Bisheriges Ubertrittsverfahren, aber Test
nur mit 20 %o gewichtet.

5. Bisheriges Ubertrittsverfahren, aber ohne
Test.

Der Erziehungsrat entschied sich fur die 5.
Variante und gab anschliessend folgendes
Communiqué heraus:

Der Erziehungsrat modifiziert das
Ubertrittsverfahren

Grund zu dieser Revision waren nicht etwa
schlechte Erfahrungen, die man mit den Kri-
terien und deren Gewichtung gemacht hat-
te, sondern die von seiten der Lehrerschaft
und einzelner Eltern erwachsene Opposi-
tion. Bei dieser Sachlage erachtete es der
Erziehungsrat als notwendig, den Schuleig-
nungstest aus dem offiziellen Verfahren aus-
zuschalten. Nachdem die Lehrerschaft aller
Schulstufen die Moglichkeit erhalten hatte,
zu einem neuen Vorschlag der Ubertritts-
kommission Stellung zu nehmen, beschloss
der Erziehungsrat im Prinzip am bisherigen
Ausleseverfahren festzuhalten, jedoch auf

eine generelle Anwendung des Schuleig-
nungstests zu verzichten und die einzelnen
Kriterien neu zu gewichten. Fur das Jahr
1974 gelten folgende Bestimmungen und
Grundsatze:

1. Am Ende der 6. Primarklasse haben sich
alle Schuler zwei Leistungsprifungen, die
an vier verschiedenen Tagen durchgefiihrt
werden, zu unterziehen. Sie werden vom
Klassenlehrer nach kantonalen Vorschriften
vorgenommen und zentral (per Computer)
ausgewertet. Das Ergebnis wird in Promille-
rangen ausgedrickt, so dass alle Schiler
ihren Rang, den sie bei den beiden Prifun-
gen erzielt haben, an den im ganzen Kan-
ton erzielten Resultaten ablesen kénnen.
Die beiden Leistungspriifungen werden im
Gesamtresultat mit 50 % bewertet.

2. Die restlichen 50 %o setzen sich aus dem
Punktetotal des Lehrerurteils (ermittelt
durch einen detaillierten Fragebogen uber
die Leistungsfdhigkeit des Schilers) und
den Zeugnisnoten der 5. und 6. Klasse zu-
sammen.

3. Die Zuweisungsraten in die einzelnen
Zige der Oberstufe (12 % Kantonsschule,
55 % Sekundarschule, 33 %o Abschlussklas-
se) basieren auf den Erfahrungszahlen der
letzten Jahre.

4. Die Zuweisung des einzelnen Schilers
erfolgt nicht aufgrund eines bestimmten No-
tendurchschnitts, sondern, wie bereits ange-
deutet, aufgrund des Promilleranges, den
ein Schiiler im Vergleich mit sdmtlichen an-
dern Schilern des Kantons erreicht hat.

5. Bei Grenzfallen (also dort, wo ein Schii-
ler ganz knapp die notwendige Punktzahl
verfehlt hat) besteht die Mdglichkeit, einen
Test zu absolvieren, der lber die endgiiltige
Zuteilung entscheidet. Der Schuler oder
dessen Eltern haben das Recht, beim Klas-
senlehrer einen entsprechenden Antrag zu
stellen.

Grenzfalle (850-879, resp. 300-329) werden
durch einen Intelligenztest geklart.

IQ iber 110 = Gymnasium
1Q 100-109 = Sekundarschule
IQ unter 100 = Realschule

6. Weil kein Ubertrittsverfahren absolut zu-
verlassig ist, sind am Ende der dreimonati-
gen Probezeit Korrekturen nach oben und
nach unten (positive und negative Selektion)
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moglich. Nach oben, wenn ein Schiler
rangmaéssig im Grenzbereich lag und von
seinem Lehrer als eindeutig flir die obere
Stufe geeignet erachtet wird, negativ, so-
fern ein Schiler unter den erforderlichen
Notendurchschnitt absinkt.

7. Wahrend der Probezeit haben die Schi-
ler Anrecht darauf, ihre Aufgaben unter Be-
aufsichtigung eines erfahrenen Lehrers zu
machen. (Der Schuler oder dessen Eltern
mussen sich personlich darum bemihen, da
es sich hier um ein Angebot, nicht um ein
Obligatorium handelt.)

8. Wer am Ende der 1. Real- oder Sekun-
darklasse in die nadchsthdéhere Stufe aufzu-
steigen wiinscht, kann sich nochmals ei-
nem Aufnahmeverfahren unterziehen. Die
Erfahrungen zeigen jedoch, dass der Auf-
stieg nur in Ausnahmefallen gelingt.

Far Sekundarschiler gibt es jedoch zwei
Aufstiegsmoglichkeiten, die hier erwahnt
werden mussen, da sie relativ haufig ge-
nutzt werden:

a) Am Ende der 2. Sekundarklasse konnen
begabte Schiiler — Durchschnittsnote 5 und
Empfehlung des Lehrers — priifungsfrei in
den sogenannten Ubergangskurs an der
Kantonsschule eintreten.

Innerhalb eines Jahres werden diese Schu-
ler auf den Ubertritt in die 4. Klasse der Ty-
pen B und C vorbereitet.

b) Ebenso besteht fir Sekundarschiler die
Moglichkeit, die Aufnahmepriifung fiir den
Eintritt in den Typus E (Wirtschaftsgymna-
sium) oder in die Handelsschule (Diplom) zu
bestehen (am Ende des 8. oder 9. Schuljah-
res).

In beiden Féllen braucht der Schiler keinen
Zeitverlust in Kauf zu nehmen, weshalb die-
ser Weg (gebrochener Bildungsweg) unbe-
dingt vorzuziehen ist.

Ergebnisse des Ubertrittsverfahrens 1974
Erste Zuteilung

Gymnasium 137 = 12,1%
Sekundarschule 626 = 5549%
Realschule - 367 = 325%

1130 = 100,0 %

Von 53 Schilern, die im Grenzbereich la-
gen, (850-879 resp. 300-329) qualifizierten

sich 6 furs Gymnasium, 15 fir die Sekun-
darschule.

Von 137 Schiilern, die zum Eintritt ins Gym-
nasium berechtigt gewesen waéren, melde-
ten sich nur 78.

Effektive Zuteilung

Gymnasium 7,5°%
Sekundarschule 56,5 %
Realschule 35,0 %

Remotionen am Ende der Probezeit (30. No-
vember 1974)
Gymnasium: 4 Remotionen

6 freiwillige Rucktritte

10 total = 0,8 %0

heute im Gymnasium: 6,7 %o
Sekundarschule: 40 Remotionen

1 Ubertritt in die 2. Real-

klasse

7 Repetenten der 6. Kl.

48 total = 4,2 %

heute in der Sekundarschule: 53,1 %
Bestand der Realschule: 38,6 %o (inkl. Werk-
schule).
Ergibt einen Gesamtbestand von 98,4 %o.
Die 1,6 % sind Repetenten der 6. Klasse
oder Privatschiiler.
Dabei fallt auf, dass der Anteil der Gymna-
siasten nochmals kleiner geworden ist, an-
derseits die Remotionen um rund einen Drit-
tel zurickgegangen sind.

Nachtrag:

Ubertrittsverfahren 1975

Nachdem kurz vor Drucklegung die endgul-
tigen Resultate des Ubertrittsverfahrens
1975 bekannt geworden sind, fuige ich sie
dem Vortrag vom November 1974 bei, da sie
drei mehr oder weniger deutliche Trends
aufzeigen:

1. Die Zahl der Anmeldungen an die Kan-
tonsschule hat wieder zugenommen.

2. Durch den Erganzungs-Test wurden rela-
tiv viele Schiiler in die nachst héhere Stufe
«gehoben» (Versagerquote im letzten Jahr
=50 %o bei den Gymnasiasten!).

3. Die Gesuche um Repetition der 6. Klasse
haben zugenommen. Nach Ablauf der Pro-
bezeit wird die Kommission prifen missen,
ob Korrekturen bei der Festlegung der Limi-
ten notwendig sind oder nicht (Skeosis be-
steht gegeniiber der Limitierung des Intelli-
genztests und gegeniiber der liberalen Pra-



xis, alle Gesuche um Repetition der 6. Klas-
se zu genehmigen).

Hier stichwortartig die Ergebnisse des Jah-
res 1975:

a) Direkte Zuweisung im Anschluss an die
6. Klasse durch das Ubertrittsverfahren:

Total Schiiler: 1185 = 100 %
Gymnasium: 143 = 12%
Sekundarschule: 655 = 55%
Realschule: 387 = 33%

b) Zuweisung (2. Priiflinge) ab 1. Realklasse:

Total Schiler: 58
Sekundarschule: 22
Realschule: §§_

Erfolgsquote: 38 %

c) Zuweisung (2. Priflinge) ab 1. Sek.-Klasse:

Total Schiler: 6
Gymnasium: 5
Sekundarschule_:_ - ,,lﬂ,
Erfolgsquote: 83 %o

d) Test:

Von 1185 Schilern hatten 110 Schiler eine
weitere Chance mit dem Test: d. h. 10 %.
Davon wurden zugeteilt

dem Gymnasium: 14 = 25%
der Sekundarschule: 26 = 459/
der Realschule: 17 = 309%

Von den 110 Schiilern haben also nur 57
die Mdglichkeit wahrgenommen, den Test zu
bestehen.

e) 24 Gesuche fir Repetition der 6. Klasse
(= 29%0 aller 6.-Klassler):

Liegt etwas iiber dem normalen Durchschnitt
fruherer Jahre. Alle Gesuche der Eltern sind
nach Absprache mit dem entsprechenden
Lehrer bewilligt worden.

fy Prafung in nichtkantonalen Schulen:

Total Schiiler: 27 = 100 %
Sekundarschule: 15 = 559%
Realschule: 12 = 459%

(keine Gymnasiasten)

g) Allgemeines lUber die Zuweisung:
Lehrerurteil +Zeugnisnoten entsprachen in

874 Fallen von 1185 Schilern der Leistungs-
prifung = 73 %.

Also 27 %o aller Schiiler (jeder 4. Schiiler)
wichen in der LP von Lehrerurteil und Zeug-
nisnoten ab!

h) Anmeldungen fir die Kantonsschule:
Von den 143 Priiflingen meldeten sich 91 an,
das sind 6,3 %9 aller Schiler; dazu 5 Se-
kundarschiiler und 14 Absolventen des
Tests. Von den 1185 Schiilern werden also
im Herbst 105 oder rund 9 % an die Kan-
tonsschule lubertreten.

Positives Echo

Abgesehen von einem geharnischten Schrei-
ben eines enttduschten Vaters, der (iberzeugt
ist, dass seinem Sohn (Legastheniker), trotz
der zusatzlichen Chance des Tests, die wir
ihm gewéhrt hatten, Unrecht geschehen sei,
und abgesehen von einigen Pannen, die uns
auf dem Sekretariat unterliefen, war das Echo
auf die diesjahrige — wie lbrigens auch auf
die letztjahrige — Priifung durchwegs positiv.
Die offentliche Meinung dirfte wohl in den
nachfolgenden Ausschnitten aus einem Be-
richt von Romano Cuonz im «Zuger Tag-
blatt» zutreffend wiedergegeben sein:

Revidiertes Ubertrittsverfahren halt Kritiken
stand

Vor zwei Jahren war das Ubertrittsverfahren
von der 6. Klasse in die verschiedenen Zwei-
ge der Oberstufe im Kanton Zug ins Kreuz-
feuer der Meinungen geraten. Grund fir har-
te Kritiken hatte damals vor allem ein fir die
Selektion mitzahlender Schuleignungstest
geliefert. Die Kommission fir die Ubertritts-
prufung, unter der Leitung von Dr. Claudio
Hippi, unterzog das Ubertrittsverfahren einer
Prufung und brachte — wo nétig — Verbesse-
rungen an. Das Resultat dieser Bemuihungen
blieb nicht aus: An der diesjahrigen Mittelstu-
fenkonferenz kam es nach den Ausfihrungen
des Préasidenten, Willy Baumann, weder zu
grossen Diskussionen noch zu harten Kriti-
ken. Man scheint das gegeniiber 1973 leicht
veranderte Zuger Selektionsverfahren fir ge-
recht zu halten. Auch wurden die Prufungen,
von Ausnahmen abgesehen, als nicht zu
schwierig bezeichnet . ..
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Erstmals Sonderregelung fiir Legastheniker

Man gibt sich alle Mihe, ein objektives Ver-
fahren zu erreichen; dies beweisen die Test-
moglichkeiten fir Grenzfélle und die Rege-
lung flir Sonderfélle. Schiiler, die einen Pro-
mille-Rang zwischen 840 und 879 erreicht
hatten, kénnen sich testen lassen. Bei posi-
tivem Ergebnis haben sie die Mdoglichkeit,
das Gymnasium zu besuchen. Schiler mit
Promille-Rangen zwischen 290 und 329 ha-
ben die gleiche Mdglichkeit, um eine Aufnah-
me in die Sekundarschule zu erreichen. Har-
tefalle wurden durch diese Maglichkeit weit-
gehend vermieden. Neu war dieses Jahr eine
Regelung, die Chancengleichheit fur Lega-
stheniker bringen sollte. Gerade ihre Schwie-
rigkeiten wirken sich erfahrungsgemass auf
Prufungsergebnisse ubertrieben negativ aus.
Durch den Test versuchte man, auch fir sie
eine gerechte Losung zu gewahrleisten. Das
gleiche galt auch fir jene Schuler, die erst
seit kurzem im deutschen Sprachgebiet zur
Schule gehen. Interessant ist Ubrigens auch
die Tatsache, dass man bei der Auswertung
der Priifungen genauestens zu ermitteln ver-
suchte, ob zwischen Lehrerurteil und Lei-
stungsprufung krasse Abweichungen beste-
hen. In Fallen, wo solche Missverhaltnisse
festgestellt wurden, durfte der Schiler noch-

mals zu einem Test antreten. So waren es
immerhin 110 Schiiler, die nachtraglich noch-
mals eine Chance erhielten.

Der Prasident der Mittelstufenkonferenz, Wil-
ly Baumann, meinte: «Die drei Teile des heu-
tigen Ubertrittsverfahrens erganzen sich in
bester Weise.» Weiter fiihrte der Sechst-
klasslehrer aus, dass ein einseitiges Abstel-
len auf das Lehrerurteil wohl mehr Fehler-
quellen ergeben wirde. Sehr zu loben sei die
Tatsache, dass der Computer die Schwierig-
keitsgrade der einzelnen Teilprifungen zu
eruieren imstande sei. Damit wirde eine
leichtere Prifung schliesslich weniger Ver-
rechnungspunkte zeitigen als eine schwieri-
ge. Die einzelnen Gruppen der Prifungskom-
mission zeigten grosses Interesse daran, wie
die Lehrer die Aufnahmeprifung 1975 beur-
teilten; ein Fragebogen bestéatigt, dass die
Selektivitat der Prufung sehr befriedigend
war. Man habe lediglich festgestellt, dass
beim schriftlichen Rechnen ein Teil der Auf-
gaben im Verhaltnis zur Prifung im Deut-
schen zu schwierig gewesen seien.

Zusammenfassend darf man erwahnen, dass
das korrigierte Zuger Ubertrittsverfahren gut
ankommt. Wo Einwande angebracht wurden,
war es Kritik an Einzelheiten im positiven
Sinne.

Das Ubertrittsverfahren im Kanton Freiburg

Albin Niedermann

1. Die Situation bei einer Ubertrittspriifung

Aufgrund der Erhebung des Ist-Standes der
intellektuellen Befdhigung eines Menschen
und unter Kenntnis des Ausbildungsganges,
der in Angriff genommen werden soll, wird
durch die Ubertrittspriifung versucht, eine
Vorhersage des Schulerfolges vorzunehmen.
Eine Aufnahmeprifung ist also zukunfts-
orientiert. |hre Aussage ist immer nur so
lange gliltig, als sich die verschiedenen Fak-
toren in der Situation nicht unkalkulierbar
verandern. Dabei ist zu sehen, dass die
Mannigfaltigkeit der Faktoren, die sich an-
dern kdnnen, sehr gross ist.

2. Ubertrittspriffung mit Langs- oder
Querschnittdaten?

Der Psychologe unterscheidet in seiner dia-
gnostischen Arbeit zwischen Querschnittda-
ten und Langsschnittdaten.

Als Querschnittdaten bezeichnet man punk-
tuell erhobene Informationen lber die Situa-
tion und die Persénlichkeit eines Menschen.
Sie bilden den derzeitigen Standort eines
Menschen in seiner Entwicklung ab; sie ge-
ben ein Momentbild der Personlichkeit.
Léngsschnittdaten sind nicht punktuell er-
hobene Daten, sondern stammen aus Infor-
mationserhebungen zu verschiedenen Zeit-




	Erfahrungen mit einem neuen Übertrittsverfahren im Kanton Zug

